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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Doris Rau-
scher, Angelika Weikert, Ruth Waldmann, Hans-
Ulrich Pfaffmann, Inge Aures, Volkmar Halbleib, 
Natascha Kohnen, Dr. Simone Strohmayr, Margit 
Wild, Ruth Müller und Fraktion (SPD) 

Teilzeitfalle bekämpfen – Rückkehr zu Vollzeitbe-
schäftigung ermöglichen! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bun-
desebene konstruktiv daran zu beteiligen, dass eine 
gesetzliche Umsetzung der im Koalitionsvertrag ver-
einbarten Weiterentwicklung des bestehenden Teil-
zeitrechts zügig auf den Weg gebracht wird. Grundla-
ge hierfür ist der von Bundesarbeitsministerin Andrea 
Nahles vorgelegte Gesetzentwurf zum Rückkehrrecht 
von Teilzeit auf die ursprüngliche Arbeitszeit. 

Im Mittelpunkt steht dabei insbesondere die Umset-
zung folgender Punkte: 

1. Von zentraler Notwendigkeit ist die Einführung 
eines gesetzlichen Anspruchs auf Befristung der 
Teilzeit, damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer wieder zur ursprünglichen Arbeitszeit zurück-
kehren können. 

2. Für bereits bestehende Teilzeitarbeitsverhältnisse 
ist zudem die Darlegungspflicht der Arbeitgeber 
im Teilzeit- und Befristungsgesetz zu erweitern, 
bestehende Nachteile für Teilzeitbeschäftigte sind 
zu beseitigen. 

3. Darüber hinaus ist klarzustellen, dass jeder Ar-
beitgeber verpflichtet ist, mit seiner Arbeitnehme-
rin bzw. seinem Arbeitnehmer den Wunsch nach 
einer Änderung der Dauer bzw. Lage der vertrag-
lich vereinbarten Arbeitszeit zu erörtern. Dadurch 
kann im Einzelfall unnötige Teilzeit vermieden 
werden, weil beispielsweise eine passendere La-
ge der bisherigen Arbeitszeit gefunden wird. 

 

 

Begründung: 

Gute Arbeit, vorzugsweise in regulären und unbefris-
teten Vollzeitbeschäftigungsverhältnissen, stellt eine 

wesentliche Voraussetzung dar, um den Lebensun-
terhalt zu sichern und auch im Alter ein abgesichertes 
Leben zu führen. 

Gleichwohl gibt es im Leben von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern immer wieder gute Gründe, für 
einige Zeit weniger zu arbeiten: Dies kann die Erzie-
hung von Kindern oder die Pflege von Familienange-
hörigen betreffen, aber auch den Wunsch nach einem 
zeitweiligen „Kürzertreten“, nach der Ausübung eines 
Ehrenamts oder einer Weiterbildung neben der aktuel-
len beruflichen Tätigkeit. Ein vorübergehendes Ab-
senken von Arbeitszeit darf jedoch nicht dazu führen, 
dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf 
Dauer in der „Teilzeitfalle“ gefangen bleiben. 

Vor diesem Hintergrund ist die im Koalitionsvertrag 
der Bundesregierung getroffene Vereinbarung zur 
Teilzeit ein wichtiger Schritt, um ein lebensphasenori-
entiertes Arbeiten zu ermöglichen. Deshalb unterstützt 
die SPD-Landtagsfraktion den von Bundesarbeitsmi-
nisterin Andrea Nahles vorgelegten Gesetzentwurf 
zum Rückkehrrecht von Teilzeit auf die ursprüngliche 
Arbeitszeit und fordert die Staatsregierung auf, auf 
Bundesebene auf eine zügige Umsetzung hinzuwir-
ken. 

Kernpunkt des Gesetzentwurfs ist die Schaffung eines 
Anspruchs auf Befristung der Teilzeit, damit Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer wieder zur ursprüng-
lichen Arbeitszeit zurückkehren können. Um keine 
unnötige Bürokratie zu erzeugen, ist vorgesehen, 
dass der Anspruch auf Teilzeitarbeit mit zeitlicher 
Begrenzung – genauso wie der bereits bestehende 
Anspruch auf unbegrenzte Teilzeit – davon abhängig 
gemacht werden soll, dass der Arbeitgeber mehr als 
15 Beschäftigte hat sowie das Arbeitsverhältnis seit 
mindestens sechs Monaten besteht. 

Zudem soll für bereits bestehende Teilzeitarbeitsver-
hältnisse die Darlegungspflicht der Arbeitgeber im 
Teilzeit- und Befristungsgesetz erweitert werden. Dies 
ist erforderlich, weil nach geltendem Recht bei einem 
Wunsch auf Ausdehnung der Arbeitszeit Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer darlegen und beweisen 
müssen, dass es einen entsprechenden freien Ar-
beitsplatz gibt und dass sie die notwendige Eignung 
für diesen Arbeitsplatz besitzen. Das hat sich wiede-
rum in der Praxis als schwierig erwiesen und kann 
von Arbeitgebern relativ einfach unterlaufen werden. 
Die Erweiterung der Darlegungs- und Beweislast für 
den Arbeitgeber ist auch deshalb angemessen, weil 
diese Punkte dem Arbeitgeber besser bekannt sind 
als jedem anderen im Betrieb. 

 



SES 90/DIE GRÜNEN. Damit ist dieser 
Dringlichkeitsantrag ebenfalls abgelehnt. 

Damit hätten wir diesen Tagesordnungspunkt erledigt. 
Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksa-
chen 17/15030 bis 17/15033 und 17/15035 sowie auf 
den Drucksachen 17/15062 bis 17/15064 werden in 
die zuständigen federführenden Ausschüsse verwie-
sen. 

Ich darf noch das Ergebnis der namentlichen Abstim-
mung zum Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion auf 
Drucksache 17/15026 betreffend "Hochschulentwick-
lungskonzept für Nürnberg zügig erarbeiten!" bekannt 

geben. Mit Ja haben 44, mit Nein haben 81 Abgeord-
nete gestimmt. Stimmenthaltungen gab es 16. Damit 
ist dieser Dringlichkeitsantrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 2)

Damit sage ich mit allem Dank an alle, dass wir am 
Ende der Sitzung sind. Danke schön und noch einen 
schönen Abend!

(Beifall bei der CSU – Schluss: 21.59 Uhr)
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und 
Integration 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, 
Doris Rauscher, Angelika Weikert u.a. und Fraktion (SPD) 
Drs. 17/15030 

Teilzeitfalle bekämpfen - Rückkehr zu Vollzeitbeschäftigung er-
möglichen! 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Ilona Deckwerth 
Mitberichterstatter: Steffen Vogel 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Arbeit und 
Soziales, Jugend, Familie und Integration federführend zuge-
wiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Dringlich-
keitsantrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 60. Sitzung am 2. Februar 2017 beraten und mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Joachim Unterländer 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, 
Doris Rauscher, Angelika Weikert, Ruth Waldmann, Hans-Ulrich 
Pfaffmann, Inge Aures, Volkmar Halbleib, Natascha Kohnen, Dr. Si-
mone Strohmayr, Margit Wild, Ruth Müller und Fraktion (SPD) 

Drs. 17/15030, 17/15620 

Teilzeitfalle bekämpfen – Rückkehr zu Vollzeitbeschäftigung er-
möglichen! 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Peter Meyer



Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Ich rufe Tagesordnungspunkt 10 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 2)

Von der Abstimmung ausgenommen ist die Nummer 3 der Anlage. Dies ist der Antrag 

der Abgeordneten Bause, Hartmann, Kamm und anderer und Fraktion (BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN) betreffend "Staatliche Finanzierung der Jugendhilfekosten für unbe

gleitete junge Flüchtlinge auch nach Erreichen der Volljährigkeit sicherstellen" auf 

Drucksache 17/10665. Dieser Antrag soll auf Antrag der Fraktion gesondert beraten 

werden. Der Aufruf erfolgt dann am späten Abend.

Wir kommen zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 

den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 2)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind alle Abgeordneten. Gibt es Gegen

stimmen? – Das ist nicht der Fall. Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit über

nimmt der Landtag diese Voten.

Jetzt gebe ich das Ergebnis der namentlichen Abstimmung zum Gesetzentwurf der 

SPDFraktion zur Änderung der Verfassung des Freistaats Bayern und des Gesetzes 

über den Bayerischen Verfassungsgerichtshof betreffend die Wahl der berufsrichterli

chen Mitglieder und des Präsidenten und seiner Vertreter mit Zweidrittelmehrheit auf 

Drucksache 17/14537 bekannt. Mit Ja haben 60 Abgeordnete gestimmt, mit Nein 78. 

Es gab keine Stimmenthaltungen. Damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 1)
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